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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrlinien­

gesetz 1952 geändert wird (KFIG-Novelle 1990); -

Stellungnahme 

Zu dem vom Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr mit 

Schreiben vom 27. März 1990, ZI. 244.017/1-11/4/90, übersandten Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert wird 

(KFIG-Novelle 1990), übermittle ich in Entsprechung des Ersuchens des Bun­

desministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 25 Ausfertigungen der 

am heutigen Tag zur selben Zahl erstatteten Äußerung mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Der Präsident: 
Dr. PETRIK 
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PRÄSIDIUM 

Präs 1830-519/90 

Wien, am 4 .. April 1990 
1014 Wien, Judenplatz 11 
:r-eh -6:3-H'-9-l, Dw.-

GeAnderte TelefomnpnmQf: 
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An den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr 

Radetzkystraße 2 
1031 W i e  n 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dos Kraftfahrlinien­
gesetz 1952 geändert wird (KFIG-Novelle 1990); -

Stellungnahme 

Bezug: Schreiben des Bundesministers für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr vom 27. März 1990, Z/. 244.017/1-11/4/90 

Der mit dem oben angeführten Schreiben zugeleitete Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem dos Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert wird 

(KFIG-Novelle 1990), gibt mir zu folgenden Bemerkungen Anlaß: 

Zu Z. 1: 

Der Verfassungsgerichtshof hot mit Erkenntnis vom 5. Dezember 1989, 

G 229/89-9 u.a., § 4 Abs. 1 Z. 3 des Kraftfahrliniengesetzes als verfassungs­

widrig aufgehoben und gleichzeitig ausgesprochen,daß die Aufhebung mit Ab­

lauf des 30. November 1990 in Kraft tritt. Diese Aufhebung wurde vom Bundes­

kanzler im BGB/. Nr. 82/1990 kundgemacht. Es erhebt sich demnach die Frage 

noch der Notwendigkeit dieser Bestimmung, zumal dem Entwurf keine Anhalts­

punkte für ein früheres Außerkrafttreten des § 4 Abs. 1 Z. 3 des Kraftfahr­

liniengesetzes 1952 als in dem vom Verfassungsgerichtshof in dem angeführ-

ten Erkenntnis festgesetzten Zeitpunkt zu entnehmen sind. 

Zu Z. 2: 

Der Verfassungsgerichtshof führte in den Entscheidungsgründen des vor­

stehenden Erkenntnisses aus, daß es im Falle der Aufhebung der Z. 3 des § 4 

Abs. 1 des Kraftfahrliniengesetzes 1952 zulässig ist, bei der Vollziehung der 

Z. 5 dieses Paragraphen zu klären, ob ein Verkehrsbedürfnis gegeben ist und 

diesem Umstand bei der Anwendung der Z. 5 mitzuberücksichtigen. Ausgehend 

davon scheint eine ausdrückliche Normierung der Mitberücksichtig ung des ent-

b.w. 
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sprechenden Verkehrsbedürfnisses in den Fällen des § 4 Abs. 1 Z. 5 lit. b 

und c des Kraftfahrliniengesetzes 1952 überhaupt entbehrlich. Für die der 

Behörde nach dieser Bestimmung eingeräumte Ermächtigung ("kann") 

fehlt im übrigen eine Determinierung. Ist damit beabsichtigt, daß die Be­

hörde jedenfalls ein entsprechendes Verkehrsbedürfnis mitzuberücksichtigen 

hat, soll dies auch ausgesprochen werden. 

Entsprechend dem Ersuchen des Bundesministers für öffentliche Wirt­

schaft und Verkehr werden unter einem 25 Ausfertigungen der hg. Stellung­

nahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Der Präsident: 
Dr. PETRIK 
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